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Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionare unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen
Hauptversammlung des Jahres 2009 am Donnerstag, den 23. April 2009,
um 10.00 Uhr in der

Ullstein-Halle im Erdgeschoss des
Axel Springer Hauses

in 10888 Berlin,

Eingang: Axel-Springer-Stralie 65.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Axel Springer Aktienge-
sellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008
mit dem Lagebericht der Axel Springer Aktiengesellschaft und des Kon-
zerns fur das Geschaftsjahr 2008 (einschlieBlich des erlauternden Be-
richts des Vorstands zu den Gibernahmerechtlichen Angaben nach §8 289
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschéftsraumen der Axel Sprin-
ger Aktiengesellschaft in

10888 Berlin, Axel-Springer-Strale 65, (Investor Relations),

zu den Ublichen Geschéftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionare aus und ste-
hen auch im Internet unter www.axelspringer.de zum Download bereit. Sie
werden den Aktionaren auf Anfrage auch kostenfrei zugesandt.



Beschlussfassung tber die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in H6he von
Euro 145.112.000 einen Betrag in Hohe von Euro 130.603.699,60 zur Aus-
schittung einer Dividende fur das Geschaftsjahr 2008 in Hohe von Euro 4,40
je dividendenberechtigte Stiickaktie zu verwenden und den danach verblei-
benden Betrag in Hohe von Euro 14.508.300,40 in die anderen Gewinnruckla-
gen einzustellen.

Der Gewinnverwendungsvorschlag berticksichtigt die von der Gesellschaft
gehaltenen eigenen Aktien (derzeit 3.297.341 Stuick), die nicht dividendenbe-
rechtigt sind. Bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung kann sich die Zahl
der dividendenberechtigten Aktien vermindern oder erhohen, wenn weitere
Aktien erworben oder verduRert werden. In diesem Fall wird der Hauptver-
sammlung bei unveranderter Ausschittung von Euro 4,40 je dividendenbe-
rechtigter Stiickaktie ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag tiber
die Gewinnverwendung unterbreitet.

Beschlussfassung tber die Entlastung des Vorstands fur das Geschafts-
jahr 2008

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschaftsjahr 2008 amtieren-
den Mitgliedern des Vorstands fur diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung tber die Entlastung des Aufsichtsrats fur das Ge-
schaftsjahr 2008

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschaftsjahr 2008 amtieren-
den Mitgliedern des Aufsichtsrats flr diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung Uber die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats in zwei Gruppen abstimmen zu lassen: zum einen Uber die
Entlastung der im Geschaftsjahr 2008 amtierenden Mitglieder des Aufsichts-
rats auller Frau Dr. h.c. Friede Springer und zum anderen Uber die Entlastung
von Frau Dr. h.c. Friede Springer.

Wahl des Abschlussprufers und Konzernabschlussprifers sowie des Pri-
fers fur die pruferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts

Der Aufsichtsrat schlagt vor, die Wirtschaftspriufungsgesellschaft Ernst &
Young AG Wirtschaftspriifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Stuttgart, Niederlassung Berlin, zum Abschlussprifer und Konzernabschluss-
prifer sowie zum Prifer fir die priferische Durchsicht des Halbjahresfinanz-
berichts fur das Geschaftsjahr 2009 zu wahlen.

Beschlussfassung tber die allgemeine Erméachtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die dem Vorstand durch die Hauptversammlung vom 24. April 2008 gemél
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilte Ermachtigung zum Erwerb eigener Aktien ist
bis zum 23. Oktober 2009 befristet und soll daher erneuert werden.



Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschliel3en:

a)

b)

Der Vorstand wird erméchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 22. Oktober 2010 eigene Aktien der Gesellschaft bis zur Hohe von
zehn Prozent des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit
den ggf. auch aus anderen Griinden (insbesondere gemaR Tagesord-
nungspunkt 7) erworbenen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz der
Gesellschaft befinden oder ihr nach 8§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind,
dirfen die aufgrund dieser Ermachtigung erworbenen Aktien zu keinem
Zeitpunkt zehn Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft tbersteigen.

Der Erwerb darf (i) Uber die Borse oder (ii) mittels eines an alle Aktiona-
re gerichteten Offentlichen Angebots bzw. einer offentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe eines Angebotes (im Folgenden "Erwerbsangebot™) er-
folgen.

Der Gegenwert fiir den Erwerb der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten)
darf bei einem Erwerb Uber die Borse den Mittelwert der Aktienkurse an
der Frankfurter Wertpapierborse (Schlussauktionspreis im Xetra-Handel
bzw. einem das Xetra-System ersetzenden vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an den letzten drei Borsenhandelstagen vor der Verpflichtung zum
Erwerb nicht um mehr als zehn Prozent tber- bzw. unterschreiten.

Bei einem Erwerbsangebot kann die Gesellschaft entweder einen Preis
oder eine Preisspanne festlegen, zu dem sie bereit ist, die Aktien zu er-
werben. Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) darf jedoch — vorbe-
haltlich einer Anpassung wahrend der Angebotsfrist — den volumenge-
wichteten Durchschnittskurs der Aktienkurse an der Frankfurter Wertpa-
pierbérse an den letzten drei Borsenhandelstagen vor dem Tag der 6f-
fentlichen Ankiindigung des Erwerbsangebots um nicht mehr als zwan-
zig Prozent unter- bzw. tberschreiten. Ergeben sich allerdings nach der
offentlichen Ankiindigung des Erwerbsangebots nicht unerhebliche Ab-
weichungen des maligeblichen Kurses, so kann das Erwerbsangebot an-
gepasst werden. In diesem Fall wird auf den Schlussauktionspreis an der
Frankfurter Wertpapierborse (im Xetra-Handel bzw. einem das Xetra-
System ersetzenden vergleichbaren Nachfolgesystem) am dritten Bor-
senhandelstag vor der 6ffentlichen Ankiindigung einer etwaigen Anpas-
sung abgestellt. Sollte bei einem Erwerbsangebot das VVolumen der an-
gebotenen Aktien das vorgesehene Rickkaufvolumen tberschreiten,
kann die Annahme im Verhaltnis der jeweils angebotenen Aktien oder
nach Quoten (ggf. unter Schaffung Ubertragbarer Andienungsrechte) er-
folgen. Eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile
von Offerten bis zu 50 Stiick kann vorgesehen werden.

Der Vorstand wird ermdchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene
Aktien, die aufgrund dieser Erméchtigung oder aufgrund vorangegange-
ner Hauptversammlungserméchtigungen nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
erworben werden bzw. wurden, — in anderer Weise als tber die Borse
oder durch Angebot an alle Aktionare — unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionéare



d)

- gegen Sachleistung im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schliissen oder zu dem Zweck zu verduBern, Unternehmen, Un-
ternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder andere
Wirtschaftsguter zu erwerben,

- an Dritte gegen Barzahlung zu veréuf3ern, soweit die Veréaulie-
rung zu einem Preis erfolgt, der den Borsenpreis nicht wesent-
lich unterschreitet, und die Anzahl der verauf3erten Aktien
zehn Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt der Verwendung
der Aktien nicht Ubersteigt, oder

- Personen zum Erwerb anzubieten oder zu Ubertragen, die in ei-
nem Arbeitsverhaltnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr
verbundenen Unternehmen stehen.

Dartiiber hinaus wird der VVorstand erméchtigt, vorbezeichnete Aktien
einzuziehen, ohne dass die Durchfiihrung der Einziehung eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Aktien kdnnen mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats auch in der Weise eingezogen werden, dass sich
das Grundkapital nicht verandert, sondern durch die Einziehung der An-
teil der Ubrigen Stuckaktien am Grundkapital gemaR 8 8 Abs. 3 AktG
erhdht wird (vereinfachtes Einziehungsverfahren gemaR § 237 Abs. 3
Nr. 3 AktG). Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Einziehungsver-
fahren, ist der Aufsichtsrat zur Anpassung der Zahl der Stiickaktien in
der Satzung ermachtigt.

Die Ermachtigungen kénnen einmal oder mehrmals, ganz oder in
Teilbetrdagen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die
Gesellschaft, aber auch durch Konzernunternehmen oder von Dritten fiir
Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunternehmen ausgeubt
werden.

Die in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. April 2008 (Ta-
gesordnungspunkt 7) beschlossene Ermachtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien endet mit Wirksamwerden dieser neuen
Erméchtigung. Die in dem Beschluss der Hauptversammlung der Gesell-
schaft am 14. April 2004 zu Tagesordnungspunkt 7 enthaltene Erméchti-
gung zur Verwendung eigener Aktien im Rahmen des Unternehmensbe-
teiligungsprogramms bleibt unverandert bestehen.

Beschlussfassung Uber die besondere Ermachtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG im Zusammen-
hang mit dem Unternehmensbeteiligungsprogramm

Uber die allgemeine Ermachtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien nach 8 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gemal3 Tagesordnungspunkt 6 hinaus soll
die Gesellschaft ermachtigt werden, eigene Aktien im Zusammenhang mit
dem von der Hauptversammlung am 14. April 2004 beschlossenen Unter-
nehmensbeteiligungsprogramm fur den Vorstand (im Folgenden "Unterneh-
mensbeteiligungsprogramm®™) zu erwerben.



Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschliel3en:

a)

b)

Der Vorstand wird ermdchtigt, bis zum 22. Oktober 2010 auf der Grund-
lage des mit H&F Rose Partners, L.P., und H&F International Rose
Partners, L.P., (im Folgenden "H&F") am 8. April 2004 geschlossenen
Optionsvertrags bis zu 560.700 eigene Aktien in dem Umfang zu erwer-
ben, wie diese zuvor von der Gesellschaft, vertreten durch den Auf-
sichtsrat, an Mitglieder des VVorstands im Rahmen des Unternehmensbe-
teiligungsprogramms verduert worden sind. Der unter Ziffer 1.3 des
Optionsvertrags vereinbarte Kaufpreis fur diese Aktien betragt bei Aus-
ubung der Option durch die Gesellschaft — entsprechend dem von den
Mitgliedern des VVorstands zu zahlenden Preis pro Aktie im Rahmen des
Unternehmensbeteiligungsprogramms — Euro 54,00, es sei denn, dass die
Summe aus Euro 53,00 und dem in Ziffer 1.3 des Optionsvertrags defi-
nierten Anpassungsbetrag pro Aktie hoher ist. Dieser Anpassungsbetrag
pro Aktie entspricht den anteiligen durch H&F nachzuweisenden Finan-
zierungskosten im Rahmen des Erwerbs der Aktien durch H&F abziig-
lich der Netto-Dividenden, die H&F auf die in Rede stehende Anzahl an
Aktien bis zum Zeitpunkt der Austbung der Option durch die Gesell-
schaft erhalten haben. Das Recht der Aktionare, der Gesellschaft eigene
Aktien zum Erwerb anzudienen, wird insoweit ausgeschlossen.

Zusammen mit den ggf. auch aus anderen Griinden (insbesondere geman
Tagesordnungspunkt 6) erworbenen eigenen Aktien, die sich jeweils im
Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach 88 71a ff. AktG zuzu-
rechnen sind, dirfen die aufgrund dieser Erméchtigung erworbenen Ak-
tien zu keinem Zeitpunkt zehn Prozent des Grundkapitals der Gesell-
schaft tbersteigen.

Im Hinblick auf die Verwendung der nach dieser Erméchtigung erwor-
benen eigenen Aktien, die Art und Weise der Ausnutzung der Erméchti-
gungen und die Laufzeit der Erméchtigungen finden die Regelungen un-
ter lit. b) bis d) zu Tagesordnungspunkt 6 entsprechende Anwendung.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemal 8 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5
i.V.m. 8 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7

Mit den unter den Tagesordnungspunkten 6 und 7 vorgeschlagenen Erméchtigungen
mdochte die Gesellschaft die Mdglichkeit erhalten, eigene Aktien auf der Grundlage
von 8 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben. Sie wiirde damit in die Lage versetzt, bis
zum 22. Oktober 2010 eigene Aktien in einem Volumen von bis zu zehn Prozent des
Grundkapitals zu erwerben (8§ 71 Abs. 2 AktG), wobei die Gesellschaft allerdings dar-
auf hinweist, dass sie zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung rund
9,99 Prozent eigene Aktien halt.

a) Erwerb der eigenen Aktien

Der Erwerb eigener Aktien nach Tagesordnungspunkt 6 kann (i) tber die Bor-
se oder (ii) Uber ein an alle Aktionére gerichtetes offentliches Angebot oder
eine offentliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (im Folgenden
"Erwerbsangebot™) zu den in der Erméachtigung festgelegten Preisen erfolgen,



die sich an dem Bdrsenkurs der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Er-
werbs orientieren.

Erwerb der eigenen Aktien iber ein offentliches Angebot

Bei dem Erwerb eigener Aktien Uber ein 6ffentliches Angebot ist der
aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Sofern ein
Erwerbsangebot berzeichnet ist, kann die Annahme im Verhaltnis der jeweils
angebotenen Aktien oder nach Quoten (ggf. unter Schaffung tbertragbarer
Andienungsrechte) erfolgen. Jedoch soll es zuléssig sein, eine bevorrechtigte
Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 50
Stlick vorzusehen. Diese Mdoglichkeit dient dazu, gebrochene Betrdge bei der
Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestande zu vermeiden
und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.

Erwerb der eigenen Aktien im Rahmen von Tagesordnungspunkt 7

Dartiiber hinaus sieht der Beschluss unter Tagesordnungspunkt 7 vor, dass die
Gesellschaft eigene Aktien im Zusammenhang mit dem
Unternehmensbeteiligungsprogramm fiir den Vorstand erwerben kann.,

Das Unternehmensbeteiligungsprogramm fir den Vorstand ist im Rahmen der
Beschlussfassung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien von der
Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. April 2004 beschlossen worden
(veroffentlicht mit der Tagesordnungseinladung im elektronischen Bundesan-
zeiger vom 5. Mérz 2004 und abrufbar unter www.axelspringer.de). Auf der
Grundlage dieses Unternehmensbeteiligungsprogramms haben die Mitglieder
des Vorstands bis zum 30. September 2004 insgesamt 62.300 Aktien der Ge-
sellschaft (0,18 Prozent des damaligen Grundkapitals) zum Preis von Eu-

ro 54,00 je Aktie (zuzlglich zwei Prozent p.a. seit 1. Juli 2004) erworben. Die
Mitglieder des Vorstands erhielten flr je eine erworbene Aktie acht Optionen
auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft, wobei eine Option nach Erfil-
lung bestimmter im Unternehmensbeteiligungsprogramm vorgesehenen Vor-
aussetzungen zum Erwerb einer Aktie der Gesellschaft berechtigt.

Im Rahmen des Unternehmensbeteiligungsprogramms hat die Gesellschaft am
8. April 2004 mit H&F Rose Partners, L.P., und H&F International Rose Part-
ners, L.P., (im Folgenden "H&F") einen Optionsvertrag geschlossen. Auf-
grund dieses Vertrags kann die Gesellschaft — ohne hierzu in irgendeiner Wei-
se verpflichtet zu sein — eigene Aktien von H&F in dem Umfang erwerben,
wie diese zuvor im Rahmen des Unternehmensbeteiligungsprogramms an die
Mitglieder des Vorstands veraufert worden sind bzw. in Zukunft im Fall der
Ausiibung von Optionen verdulert werden. Diese Option wurde der Gesell-
schaft von H&F ohne Verpflichtung zur Erbringung einer Gegenleistung ein-
geraumt. Die Auslibung der Option durch die Gesellschaft steht unter dem
Vorbehalt einer entsprechenden Erméchtigung durch die Hauptversammlung.
Andernfalls erhélt die Gesellschaft lediglich einen Barausgleich. Dieser Ba-
rausgleich wird allerdings erst nach VerduBerung der Aktien durch H&F ge-
zahlt und ist im Ubrigen betragsmaRig auf den anteiligen VerauRerungserlos,
den H&F erzielt, beschrankt.



b)

Der Preis, zu dem die Aktien von der Gesellschaft im Rahmen des Optionsver-
trags von H&F erworben werden kdnnen, betragt grundsétzlich — (wie oben in
dem Beschlussvorschlag naher erldutert) unter Beruicksichtigung von Finan-
zierungs- und Zinseffekten — ebenfalls Euro 54,00 je Aktie und entspricht da-
mit dem Optionspreis, zu dem die Mitglieder des Vorstands Aktien im Rah-
men des Unternehmensbeteiligungsprogramms erworben haben bzw. im Fall
der Austibung von Optionen erwerben kénnen. Die Gesellschaft kann auf die-
se Weise maximal 560.700 Aktien von H&F erwerben. Dies entspricht der zur
Verfugung stehenden Anzahl an Aktien im Rahmen des Unternehmensbeteili-
gungsprogramms.

Aufgrund des Optionsvertrags mit H&F entstehen der Gesellschaft keine fi-
nanziellen Belastungen aus dem Unternehmensbeteiligungsprogramm. Um
diese Gelegenheit zum Erwerb eigener Aktien ggf. nutzen zu kénnen, ist eine
entsprechende Ermachtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die Hauptver-
sammlung unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionéare erforderlich.

Verwendung der eigenen Aktien

Im Hinblick auf die VerdulRerung der Aktien unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionére enthalten die Ermachtigung unter Tagesordnungspunkt 6,
die insoweit ausdrticklich auch diejenigen Aktien einschlief3t, die aufgrund vo-
rangegangener Hauptversammlungsermachtigung gemafid § 71 Abs. 1 Nr. 8
AktG erworben wurden, sowie die Erméchtigung unter Tagesordnungspunkt 7
folgende Vorgaben:

Zunachst wird um die Ermachtigung gebeten, der Gesellschaft zu ermdgli-
chen, zurlickgekaufte Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktiondre im Rahmen von Unternehmenszu-
sammenschliissen sowie als Gegenleistung fur den Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Wirt-
schaftsgiitern zu verwenden. Diese grundsétzlich bereits in der Gesetzesbe-
griindung zu § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgesehene und im internationalen Be-
reich zunehmend ublicher werdende Verfahrensweise kann zu einem kosten-
gunstigen Erwerb von Beteiligungen fuhren.

Daruber hinaus soll der Gesellschaft ermdglicht werden, zuriickgekaufte Akti-
en unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare mit Zustimmung des
Aufsichtsrats an Dritte gegen Barzahlung zu verduRern, wenn dies zu einem
Preis erfolgt, der den Borsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die Verwal-
tung wird einen etwaigen Abschlag vom Bdrsenpreis entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen maoglichst niedrig halten. Mit der VerdulRerung zu einem
den Bdorsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden Kaufpreis wird eine Ver-
wasserung des Beteiligungswerts der Aktionare vermieden. Die Anzahl der
auf diese Weise veraulRRerten Aktien darf zehn Prozent des Grundkapitals im
Zeitpunkt der Verwendung der Aktien nicht tbersteigen. Fir die Gesellschaft
erdffnen sich damit Chancen, nationalen und internationalen Investoren die
Aktien anzubieten und den Aktiondrskreis zu erweitern und damit den Wert
der Aktie zu stabilisieren. Sie kann ihr Eigenkapital flexibel geschaftlichen Er-
fordernissen anpassen und auf glnstige Borsensituationen reagieren.



Ferner sollen erworbene eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktiondre dazu verwendet werden kdnnen, sie Mitarbeitern der Gesellschaft
oder mit ihr verbundener Unternehmen zum Erwerb anzubieten.

Dariiber hinaus kénnen die erworbenen Aktien mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats mit der Folge einer Herabsetzung des Grundkapitals (ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss) eingezogen werden. Daflr sieht die Erméachti-
gung neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Einziehung der voll eingezahlten Aktien durch Anpassung
des anteiligen Betrags der tbrigen Stiickaktien am Grundkapital der Gesell-
schaft ohne Kapitalherabsetzung vor. Hierdurch erhéht sich automatisch der
rechnerische Anteil der brigen Stiickaktien am Grundkapital der Gesellschaft.
Der Aufsichtsrat soll erméchtigt sein, die erforderlich werdenden Anderungen
der Satzung hinsichtlich der durch eine Einziehung veranderten Anzahl der
Stiickaktien vorzunehmen.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller gegenwaértigen Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ab-
lauf der diesjahrigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat besteht nach § 9
Ziffer 1 der Satzung aus neun Mitgliedern. Er setzt sich nach § 96 Abs. 1
AKktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktiondre zusammen. Die Haupt-
versammlung ist an Wahlvorschlége nicht gebunden. Die Wahl soll als Ein-
zelwahl durchgefiihrt werden.

Die nachfolgenden Wahlvorschlage des Aufsichtsrats beruhen auf den Emp-
fehlungen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat schléagt vor, flr die neue Amtszeit der Mitglieder des Auf-
sichtsrats, d.h. flr die Zeit vom Ablauf der Hauptversammlung am 23. April
2009 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die tber die Entlastung flr das
Geschéftsjahr 2013 entscheidet, nachstehende Aktionérsvertreter zu wahlen:

- Herrn Dr. Gerhard Cromme, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Thys-
senKrupp AG, Dusseldorf,

- Herrn Oliver Heine, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Oliver
Heine & Partner, Hamburg,

- Herrn Klaus Krone, Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer Akti-
engesellschaft, Berlin,

- Herrn Prof. Dr. Wolf Lepenies, Hochschullehrer und Mitglied des Auf-
sichtsrats der Axel Springer Aktiengesellschaft, Berlin,

- Herrn Michael Lewis, Investment Manager, London/Vereinigtes Ko-
nigreich,

- Herrn Dr. Michael Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Otto
(GmbH & Co. KG), Hamburg,



- Herrn Brian Powers, Geschéftsfiihrer der Investmentgruppe Hellmann
& Friedman LLC, San Francisco, Kalifornien, USA,

- Frau Dr. h.c. Friede Springer, stellvertretende Vorsitzende des Auf-
sichtsrats der Axel Springer Aktiengesellschaft, Berlin,

- Herrn Dr. Giuseppe Vita, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Axel
Springer Aktiengesellschaft, Sils Maria, Schweiz.

Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Giuseppe Vita als Kan-
didat fur den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.

Angaben Uber die unter Punkt 8 der Tagesordnung zur Wahl in den Aufsichts-
rat vorgeschlagenen Personen gemaR § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG:

Dr. Gerhard Cromme
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten:
- Allianz SE
- Siemens AG (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- ThyssenKrupp (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und auslandischen Kontrollgremien:
- St. Gobain SA, Courbevoie/Frankreich
Oliver Heine
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten:
- Keine
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléandischen Kontrollgremien:
- Keine
Klaus Krone
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten:
- Keine
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und auslandischen Kontrollgremien:
- borawind ag, Genf/Schweiz (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
Prof. Dr. Wolf Lepenies

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten:



-10 -

Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléandischen Kontrollgremien:

Keine

Dr. Michael Lewis

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten:

Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléandischen Kontrollgremien:

OIC 07178 Limited, London/Vereinigtes Konigreich (Executive Direc-
tor)

Oceana Investment Corporation Limited, London/Vereinigtes Koni-
greich (Chief Executive)

Trialpha Oceana Concentrated Opportunities Fund Limted, Jersey
(Non Executive Director)

Oceana Fund Managers (Jersey) Limited, Jersey (Non Executive Di-
rector)

United Trust Bank Limited, London/Vereinigtes Konigreich (Non Ex-
ecutive Director)

UTB Partners Limited, London/Vereinigtes Konigreich (Non Execu-
tive Director)

Cheyne Capital Management Limited, London/Vereinigtes Kénigreich
(Non Executive Director)

Foschini Limited, Kapstadt/Sudafrika (Non Executive Director)

Strandbags Group (Pty) Limited, Sydney/Australien (Non Executive
Director)

ProChon Biotech Limited, Tel Aviv/lsrael (Non Executive Director)

Dr. Michael Otto

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten:

Otto (GmbH & Co. KG) (Vorsitzender des Aufsichtsrats),

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléandischen Kontrollgremien:

Forum Grundstticksgesellschaft mbH, Hamburg (Beirat)

Robert Bosch Industrie Treuhand KG, Gerlingen (Gesellschafter)
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Brian M. Powers
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten:
- Keine
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléandischen Kontrollgremien:

- Artisan Partners Limited Partnership, Milwaukee, USA (Mitglied des
Advisory Board)

- Getty Images, Inc., Seattle, USA (Mitglied des Board of Directors)
Dr. h.c. Friede Springer

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten:

- Alba Berlin AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléandischen Kontrollgremien:

- Deutsche Bank AG (Beirat)
Dr. Giuseppe Vita

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten:

- Deutz AG (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléandischen Kontrollgremien:

- Allianz Italien S.p.A., Mailand/Italien (Vorsitzender des Verwaltungs-
rats)

- Humanitas S.p.A., Mailand/Italien (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Barilla S.p.A., Parma/ltalien (Mitglied des Verwaltungsrats)

- Gruppo Banca Leonardo, Mailand/Italien (Vorsitzender des Verwal-
tungsrats).

9. Satzungsanpassungen im Hinblick auf das Gesetz zur Umsetzung der Ak-
tionarsrechterichtlinie

Die Bundesregierung hat am 21. Januar 2009 einen Gesetzesentwurf zur Um-
setzung der Aktionéarsrechterichtlinie (ARUG) verabschiedet (BT-Drucks.
16/11642). Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2007/36/EG (Abl.
EU Nr. L 184 S. 17) Uber die Austibung bestimmter Rechte von Aktiondren in
boérsennotierten Gesellschaften. Die Richtlinie und der Entwurf des Umset-
zungsgesetzes zielen insbesondere auf die Verbesserung der Aktionérsinfor-
mation bei borsennotierten Gesellschaften sowie auf die Erleichterung der
grenzuberschreitenden Austibung von Aktiondrsrechten. Es wird erwartet,
dass das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft tritt. Im Hinblick auf das erwar-
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tete Inkrafttreten sollen schon jetzt Satzungsédnderungen beschlossen werden,
welche die Satzung an die neue Rechtslage anpassen.

Die Satzung der Axel Springer Aktiengesellschaft sieht bisher vor, dass Voll-
machten flr die Austibung des Stimmrechts durch Bevollmachtigte in Schrift-
form erteilt werden kénnen, im Falle der Bevollmachtigung von Seiten der
Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter auch per Telefax oder auf eine
von der Gesellschaft jeweils zu bestimmenden Weise (bisheriger 8 19 Abs. 3
Satz 2 der Satzung der Gesellschaft). Zukinftig sollen Vollmachten schon
aufgrund gesetzlicher Vorgabe in Textform erteilt werden kénnen.

Die Hauptversammlung kann bisher auf Anordnung des Versammlungsleiters
auszugsweise oder vollstandig in Ton und Bild tibertragen werden (bisheriger
§ 22 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft). Zukiinftig soll die Entscheidung —
wie im ARUG vorgesehen — dem Vorstand vorbehalten sein.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschlieRen:
a)  Anderung des 8§ 19 Abs. 3 der Satzung
aa) 8 19 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"Das Stimmrecht kann durch Bevollmachtigte ausgelbt wer-
den. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmachtigung gegeniiber der Gesellschaft bedr-
fen der Textform. Die Erteilung der VVollmacht, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollméchtigung kénnen auch auf ei-
nem von der Gesellschaft nédher zu bestimmenden elektroni-
schen Weg erteilt werden. Die Einzelheiten werden zusammen
mit der Einberufung der Hauptversammlung in den Gesell-
schaftsblattern bekannt gemacht."

bb) Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsanderung unver-
zuglich zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, al-
lerdings nur und erst dann, wenn und soweit das Gesetz zur
Umsetzung der Aktionarsrechterichtlinie (ARUG) in Kraft ge-
treten ist, und zwar beziglich des die Satzungsanderung betref-
fenden 8 134 Abs. 3 Satz 3 und 4 AktG in der Fassung des Re-
gierungsentwurfs vom 21. Januar 2009.

b)  Anderung des § 22 Satz 1 der Satzung

aa) 8 22 Satz 1 der Satzung wird gestrichen und durch folgende
Regelung ersetzt:

"Der Vorstand wird ermdchtigt, die Bild- und Tonubertragung
der Hauptversammlung auszugsweise oder vollstandig zuzulas-
sen."

bb) Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsanderung unver-
zuglich zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, al-
lerdings nur und erst dann, wenn und soweit das Gesetz zur
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Umsetzung der Aktiondrsrechterichtlinie (ARUG) in Kraft ge-
treten ist, und zwar beziglich des die Satzungséanderung betref-
fenden § 118 Abs. 4 AktG in der Fassung des Regierungsent-
wurfs vom 21. Januar 2009.

Beschlussfassung tber die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und
Gewinnabfuhrungsvertrag zwischen der Axel Springer Aktiengesellschaft
und der Einundfunfzigste ,,Media* Vermdgensverwaltungsgesellschaft
mbH

Die Axel Springer Aktiengesellschaft und die Einundfuinfzigste ,,Media* Ver-
maogensverwaltungsgesellschaft mbH, eine hundertprozentige Tochtergesell-
schaft der Axel Springer Aktiengesellschaft, haben am 27. November 2008 ei-
nen Beherrschungs- und Gewinnabflihrungsvertrag geschlossen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, diesem Beherrschungs- und Gewinn-
abflihrungsvertrag zuzustimmen.

Beschlussfassung tber die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und
Gewinnabfuhrungsvertrag zwischen der Axel Springer Aktiengesellschaft
und der Zweiundfunfzigste ,,Media*“ Vermogensverwaltungsgesellschaft
mbH

Die Axel Springer Aktiengesellschaft und die Zweiundfinfzigste ,,Media*
Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH, eine hundertprozentige Tochterge-
sellschaft der Axel Springer Aktiengesellschaft, haben am 27. November 2008
einen Beherrschungs- und Gewinnabflihrungsvertrag geschlossen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, diesem Beherrschungs- und Gewinn-
abflihrungsvertrag zuzustimmen.

Beschlussfassung tber die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und
Gewinnabfuhrungsvertrag zwischen der Axel Springer Aktiengesellschaft
und der Dreiundfunfzigste ,,Media“ Vermogensverwaltungsgesellschaft
mbH

Die Axel Springer Aktiengesellschaft und die Dreiundfiinfzigste ,,Media“ Ver-
mogensverwaltungsgesellschaft mbH, eine hundertprozentige Tochtergesell-
schaft der Axel Springer Aktiengesellschaft, haben am 27. November 2008 ei-
nen Beherrschungs- und Gewinnabflihrungsvertrag geschlossen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, diesem Beherrschungs- und Gewinn-
abfuhrungsvertrag zuzustimmen.

Beschlussfassung tber die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und
Gewinnabfuhrungsvertrag zwischen der Axel Springer Aktiengesellschaft
und der Vierundfunfzigste ,,Media“ Vermogensverwaltungsgesellschaft
mbH

Die Axel Springer Aktiengesellschaft und die Vierundfunfzigste ,,Media“
Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH, eine hundertprozentige Tochterge-
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sellschaft der Axel Springer Aktiengesellschaft, haben am 10. Dezember 2008
einen Beherrschungs- und Gewinnabflihrungsvertrag geschlossen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, diesem Beherrschungs- und Gewinn-
abflihrungsvertrag zuzustimmen.

14. Beschlussfassung tber die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und
Gewinnabfuhrungsvertrag zwischen der Axel Springer Aktiengesellschaft
und der Funfundfuinfzigste ,,Media*“ Vermdgensverwaltungsgesellschaft
mbH

Die Axel Springer Aktiengesellschaft und die Finfundfiinfzigste ,,Media“
Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH, eine hundertprozentige Tochterge-
sellschaft der Axel Springer Aktiengesellschaft, haben am 10. Dezember 2008
einen Beherrschungs- und Gewinnabflihrungsvertrag geschlossen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, diesem Beherrschungs- und Gewinn-
abflihrungsvertrag zuzustimmen.

Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten 10 bis 14

Die Beherrschungs- und Gewinnabfuhrungsvertrage (nachfolgend jeweils der "Ver-
trag™) zwischen der Einundflinfzigste ,,Media“ VVermdgensverwaltungsgesellschaft
mbH, der Zweiundfiinfzigste ,,Media“ Vermégensverwaltungsgesellschaft mbH, der
Dreiundflinfzigste ,,Media“ Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH, der Vierund-
finfzigste ,,Media“ Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH und der Flnfundfunf-
zigste ,,Media“ Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH (als beherrschter Gesell-
schaft) und der Axel Springer Aktiengesellschaft (als herrschender Gesellschaft) ha-
ben jeweils folgenden wesentlichen Inhalt:

- Die Leitung der beherrschten Gesellschaft wird der Axel Springer Aktien-
gesellschaft unterstellt.

- Beginnend mit dem Geschéftsjahr 2009 ist die beherrschte Gesellschaft ver-
pflichtet, ihren Gewinn nach MaRgabe von § 301 AktG an die Axel Springer
Aktiengesellschaft abzufuhren.

- Die beherrschte Gesellschaft kann mit Zustimmung der Axel Springer Aktien-
gesellschaft Betrage aus dem Jahresuiberschuss in andere Gewinnricklagen
einstellen, sofern dies handelsrechtlich zuldssig und bei verniinftiger kauf-
mannischer Beurteilung wirtschaftlich begriindet ist. Wéhrend der Dauer des
Vertrags gebildete andere Riicklagen sind auf Verlangen der Axel Springer
Aktiengesellschaft aufzulosen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu
verwenden oder als Gewinn abzufuhren.

- Die Axel Springer Aktiengesellschaft ist verpflichtet, beginnend mit dem Ge-
schaftsjahr 2009 wahrend der Dauer des Vertrags bei der beherrschten Gesell-
schaft entstehende Jahresfehlbetrdge nach MalRgabe von 8 302 AktG aus-
zugleichen.
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- Der Vertrag kann von beiden Seiten unter Einhaltung einer sechsmonatigen
Kundigungsfrist zum Ende eines Geschéftsjahres der beherrschten Gesell-
schaft (31. Dezember), erstmals jedoch zum Ablauf des 31. Dezember 2013,
gekundigt werden. Falls der Vertrag erst nach dem 31. Dezember 2009 in das
Handelsregister der beherrschten Gesellschaft eingetragen werden sollte, ver-
schiebt sich die Mindestlaufzeit bei einer Wirksamkeit ab dem 1. Januar 2010
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 bzw. fir spatere Stichtage entspre-
chend.

- Der Vertrag kann ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist aus wichtigem
Grund gekindigt werden. Ein wichtiger Grund liegt namentlich vor, wenn

a) die steuerliche Anerkennung durch Steuerbescheid oder Urteil rechts-
kraftig versagt wird oder die Versagung auf Grund von Verwaltungsan-
weisungen droht;

b)  die Geschaftsanteile an der beherrschten Gesellschaft jedenfalls insoweit
verdul3ert oder eingebracht werden, als diese nicht mehr finanziell i.S.v.
8 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG in das herrschende Unternehmen einge-
gliedert ist;

c) die Geschéftsanteile an der beherrschten Gesellschaft nicht mehr allein
im Eigentum der Axel Springer Aktiengesellschaft stehen, weil an der
beherrschten Gesellschaft ein auRenstehender oder mehrere aul3enste-
hende Gesellschafter beteiligt werden (8 307 AktG gilt entsprechend);

d)  Umstrukturierungen der Axel Springer Aktiengesellschaft oder der be-
herrschten Gesellschaft nach dem Umwandlungsgesetz vorgenommen
werden;

e) die Liquidation der Axel Springer Aktiengesellschaft oder der beherrsch-
ten Gesellschaft beschlossen wird.

Der Vorstand der Axel Springer Aktiengesellschaft hat zu den Beherrschungs- und
Gewinnabfuhrungsvertrdgen gemal § 293a AktG zusammen mit der Geschaftsfih-
rung der betreffenden beherrschten Gesellschaft jeweils einen gemeinsamen Bericht
erstattet, in dem der Abschluss des Vertrags und sein Inhalt im Einzelnen rechtlich
und wirtschaftlich erldutert und begriindet worden sind.

Da es sich bei den beherrschten Gesellschaften um hundertprozentige Tochtergesell-
schaften der Axel Springer Aktiengesellschaft handelt, war eine Priifung der Beherr-
schungs- und Gewinnabfiihrungsvertrage gemaR 8 293b Abs. 1 AktG nicht erforder-
lich.

Ausliegende Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten 10 bis 14
Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschaftsraumen der

Axel Springer Aktiengesellschaft in 10888 Berlin, Axel-Springer-Stra3e 65, (Investor
Relations) zu den ublichen Geschéftszeiten zur Einsichtnahme der Aktiondre aus:
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- die Beherrschungs- und Gewinnabfiihrungsvertrage zwischen der Axel Sprin-
ger Aktiengesellschaft einerseits und der Einundfiinfzigste ,,Media“ Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH, der Zweiundfinfzigste ,,Media“ Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH, der Dreiundfunfzigste ,,Media“ Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH, der Vierundfunfzigste ,,Media“ Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH sowie der Funfundfiinfzigste ,,Media“ Ver-
maogensverwaltungsgesellschaft mbH jeweils andererseits;

- die gemeinsamen Berichte des Vorstands der Axel Springer Aktiengesellschaft
einerseits und der Geschaftsfiihrung der Einundfunfzigste ,,Media* Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH, der Zweiundfiinfzigste ,,Media“ Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH, der Dreiundfunfzigste ,,Media* Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH, der Vierundfunfzigste ,,Media“ Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH sowie der Flnfundfunfzigste ,,Media*
Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH jeweils andererseits gemaR 8 293a
AktG;

- die Jahresabschlusse und die Lageberichte der Axel Springer Aktiengesell-
schaft fur die Geschaftsjahre 2006, 2007 und 2008;

- die Jahresabschlusse und die Lageberichte der Einundfiinfzigste ,,Media“ Ver-
maogensverwaltungsgesellschaft mbH, der Zweiundfunfzigste ,,Media* Ver-
maogensverwaltungsgesellschaft mbH, der Dreiundfunfzigste ,,Media* Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH, der Vierundfunfzigste ,,Media* Vermo-
gensverwaltungsgesellschaft mbH und der Fiinfundfunfzigste ,,Media“ Ver-
mogensverwaltungsgesellschaft mbH fiir das Geschéaftsjahr 2008.

Da die Einundflinfzigste ,,Media“ Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH, die
Zweiundfunfzigste ,,Media“ Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH, die Dreiund-
flinfzigste ,,Media"“ Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH, die Vierundfiinfzigste
»-Media“ Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH und die Finfundfiinfzigste ,,Me-
dia“ Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH erst im Jahr 2008 gegriindet wurden,
existieren fiir sie noch keine Jahresabschliisse und Lageberichte fiir die Geschaftsjahre
2006 und 2007.

Die vorstehend genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am

23. April 2009 zur Einsichtnahme der Aktionare ausliegen und stehen im Internet un-
ter www.axelspringer.de zum Download bereit. Sie werden den Aktiondren auf An-
frage auch kostenfrei zugesandt.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft betragt Euro 98.940.000 und ist in 32.980.000
nennwertlose, auf den Namen lautende Stiickaktien eingeteilt. Die Gesellschaft hélt
derzeit 3.297.341 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte, insbeson-
dere keine Stimmrechte zustehen. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung bel&uft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft somit auf 32.980.000
und die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 29.682.659. Die Anzahl der Stimmrechte
kann sich bis zur Hauptversammlung noch verandern.
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Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausubung des Stimmrechts ist je-
der im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktiondr berechtigt, wenn er die
Anmeldung zur Teilnahme spétestens am flinften Tag vor der Hauptversammlung,
d.h. — unter Berlcksichtigung der Fristberechnung gemaR § 123 Abs. 4 AktG, wonach
auf den zeitlich vorhergehenden Werktag abzustellen ist, — spatestens am Freitag, dem
17. April 2009, beim Vorstand der Axel Springer Aktiengesellschaft schriftlich, per
Telefax (030/2591 77422) oder per E-Mail (ir@axelspringer.de) eingereicht hat. Ein
Anmeldeformular wird unseren Aktiondren direkt Ubersandt.

Hinweis

Wahrend der Vorbereitung zur Hauptversammlung kénnen aus arbeitstechnischen
Grinden keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden, d.h. Er-
werber von Aktien, deren Umschreibungsantrage nach dem 17. April 2009 bei der
Gesellschaft eingehen, kénnen daher Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen
Aktien nicht austiben. In solchen Féllen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur
Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionar. Dariiber hin-
aus kénnen Antrage zur Umschreibung des Aktienregisters, die zeitnah vor dem

17. April 2009 bei der Gesellschaft eingehen, im Hinblick auf die der Umschreibung
des Aktienregisters vorgeschaltete erforderliche Uberpriifung der Voraussetzungen
fur die Erteilung der Zustimmung zum Erwerb geméaR § 5 Abs. 3 der Satzung ggf.
nicht mehr zu einer rechtzeitigen Eintragung des Erwerbers in das Aktienregister fuh-
ren, um eine Teilnahme an der Hauptversammlung zu ermdglichen. Sdmtliche Erwer-
ber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind,
werden daher gebeten, Umschreibungsantrage so zeitnah wie moglich zu stellen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionére konnen ihr Stimmrecht durch einen Bevollméchtigten ausuben lassen. Kre-
ditinstitute durfen die Stimmrechte fir Aktien, die ihnen nicht geh6ren und als deren
Inhaber sie nicht im Aktienregister eingetragen sind, nur austiben, wenn sie bevoll-
méchtigt sind.

Die Vollmacht ist, wenn sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionérsvereinigung, ei-
ne ihnen gemaR § 135 Abs. 9 AktG gleich gestellte Person, ein ihnen gemaR 8§ 135
Abs. 12, 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen oder aber an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (siehe unten) gerichtet ist, in schriftlicher Form
zu erteilen. Zusammen mit der Eintrittskarte sowie auf Verlangen wird den Aktionéa-
ren ein Formular Gbersandt, das zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht verwendet
werden kann.

Kreditinstitute, Aktionérsvereinigungen, ihnen gemal} 8 135 Abs. 9 AktG gleich ge-
stellte Personen oder gemal 88 135 Abs. 12, 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Institute
oder Unternehmen koénnen fur ihre eigene Bevollmdachtigung abweichende Regelun-
gen vorsehen.

Als Service bieten wir unseren Aktionéren an, einen von der Gesellschaft benannten,
an die Weisungen des Aktionérs gebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmachti-



-18 -

gen. Die Vollmachten sind schriftlich, per Telefax (030/2591 77422) oder per E-Mail
zu richten an:

Axel Springer Aktiengesellschaft
Investor Relations
Axel-Springer-Stralie 65

10888 Berlin

Telefax: (030/2591 77422)
ir@axelspringer.de

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollméchtigt werden,
miussen diesen in jedem Fall Weisungen fur die Auslibung des Stimmrechts erteilt
werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgeméal abzustimmen.
Ein Weisungsformular wird unseren Aktionaren direkt Gibersandt. Die VVollmacht mit
den Weisungen muss spatestens am 17. April 2009 bei der Axel Springer Aktienge-
sellschaft vorliegen.

Anfragen und Antrage von Aktionaren

Gegenantrége gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem be-
stimmten Tagesordnungspunkt sowie Wahlvorschldge sind ausschlief3lich zu richten
an:

Axel Springer Aktiengesellschaft
Investor Relations
Axel-Springer-Strale 65

10888 Berlin

Telefax: (030/2591 77422)
ir@axelspringer.de

Zuganglich zu machende Antrédge von Aktiondren werden im Internet unter
www.axelspringer.de ->Investor Relations ->Hauptversammlung unverzuglich verof-
fentlicht. Dabei werden die bis spatestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptver-
sammlung der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse zugehenden Antrége
oder Wahlvorschlage beruicksichtigt. Anderweitig adressierte Antréage werden nicht
bericksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veroffentlicht.

Angaben nach 8 128 Abs. 2 AktG

Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft hat der Axel Springer Aktiengesellschaft am
16. Dezember 2008 mitgeteilt, dass sie eine Beteiligung in Hohe von insgesamt

8,35 Prozent an der Gesellschaft halt, wobei ihr 8,34 Prozent tiber die Deutsche Bank
Luxembourg SA, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, zuzurechnen sind.

Berlin, im Mérz 2009
Axel Springer Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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	c) Die Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunternehmen ausgeübt werden.
	d) Die in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. April 2008 (Tagesordnungspunkt 7) beschlossene Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien endet mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung. Die in dem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. April 2004 zu Tagesordnungspunkt 7 enthaltene Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien im Rahmen des Unternehmensbeteiligungsprogramms bleibt unverändert bestehen.
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	a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 22. Oktober 2010 auf der Grundlage des mit H&F Rose Partners, L.P., und H&F International Rose Partners, L.P., (im Folgenden "H&F") am 8. April 2004 geschlossenen Optionsvertrags bis zu 560.700 eigene Aktien in dem Umfang zu erwerben, wie diese zuvor von der Gesellschaft, vertreten durch den Aufsichtsrat, an Mitglieder des Vorstands im Rahmen des Unternehmensbeteiligungsprogramms veräußert worden sind. Der unter Ziffer 1.3 des Optionsvertrags vereinbarte Kaufpreis für diese Aktien beträgt bei Ausübung der Option durch die Gesellschaft – entsprechend dem von den Mitgliedern des Vorstands zu zahlenden Preis pro Aktie im Rahmen des Unternehmensbeteiligungsprogramms – Euro 54,00, es sei denn, dass die Summe aus Euro 53,00 und dem in Ziffer 1.3 des Optionsvertrags definierten Anpassungsbetrag pro Aktie höher ist. Dieser Anpassungsbetrag pro Aktie entspricht den anteiligen durch H&F nachzuweisenden Finanzierungskosten im Rahmen des Erwerbs der Aktien durch H&F abzüglich der Netto-Dividenden, die H&F auf die in Rede stehende Anzahl an Aktien bis zum Zeitpunkt der Ausübung der Option durch die Gesellschaft erhalten haben. Das Recht der Aktionäre, der Gesellschaft eigene Aktien zum Erwerb anzudienen, wird insoweit ausgeschlossen.
	b) Zusammen mit den ggf. auch aus anderen Gründen (insbesondere gemäß Tagesordnungspunkt 6) erworbenen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zu keinem Zeitpunkt zehn Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen.
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	bb) Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung unverzüglich zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, allerdings nur und erst dann, wenn und soweit das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) in Kraft getreten ist, und zwar bezüglich des die Satzungsänderung betreffenden § 134 Abs. 3 Satz 3 und 4 AktG in der Fassung des Regierungsentwurfs vom 21. Januar 2009.
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	bb) Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung unverzüglich zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, allerdings nur und erst dann, wenn und soweit das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) in Kraft getreten ist, und zwar bezüglich des die Satzungsänderung betreffenden § 118 Abs. 4 AktG in der Fassung des Regierungsentwurfs vom 21. Januar 2009.
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	a) die steuerliche Anerkennung durch Steuerbescheid oder Urteil rechtskräftig versagt wird oder die Versagung auf Grund von Verwaltungsanweisungen droht;
	b) die Geschäftsanteile an der beherrschten Gesellschaft jedenfalls insoweit veräußert oder eingebracht werden, als diese nicht mehr finanziell i.S.v. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG in das herrschende Unternehmen eingegliedert ist;
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